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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99042001012000

Leistungsbezeichnung I Fischereischein Ausstellung

Leistungsbezeichnung II Fischereischein beantragen

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Hamburg

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Angelscheine, Fischen (DOL), Angelkarte (DOL),
Erlaubnis zum Fischen (DOL), Fischereischeine,
Fischereiabgabe, Fischereimarke, Angeln

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein
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Fachlich freigegeben am 14.08.2024

Fachlich freigegen durch Fischereiabgabe

Handlungsgrundlage Hamburgisches Fischerei- und Angelgesetz (HmbFAnG)

https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/
jlr-FischGHA2019rahmen

https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/
jlr-FischZustAnOHA2019rahmen

Teaser Wenn Sie fischen möchten, benötigen Sie einen
Fischereischein.

Volltext Wenn Sie fischen oder angeln möchten, benötigen Sie
einen gültigen Fischereischein. Den Fischereischein
müssen Sie bei der zuständigen Stelle beantragen. Der
Fischereischein muss Ihnen vorliegen, bevor Sie mit
dem Fischfang beginnen.

Erforderliche Unterlagen • Personalausweis oder Reisepass mit
Meldebestätigung
• Passbild
• Nachweis über die bestandene Sportfischereiprüfung
• Bei Ausstellung eines Ersatz- oder Neuausstellung
zusätzlich: vorhandener Fischereischein

Voraussetzungen • Sie beantragen den Fischereischein an Ihrem
Hauptwohnsitz beziehungsweise am Hauptwohnsitz
der Person, für die Sie den Fischereischein beantragen
• Sie, beziehungsweise die Person, für die Sie den
Fischereischein beantragen, haben die
Fischereischeinprüfung bestanden
• Sie sind volljährig oder
• die minderjährige Person, für die Sie als gesetzliche
Vertretung einen Fischereischein beantragen, ist
mindestens 12 Jahre alt

Kosten Erst- und Ersatzausstellung: 15,00 EUR
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Verfahrensablauf • Sie erscheinen persönlich bei der zuständigen Stelle
und legen die notwendigen Unterlagen vor.
• Die zuständige Stelle prüft Ihre Unterlagen und stellt
bei Erfüllung aller Voraussetzungen den
Fischereischein aus.
• Sie unterschreiben auf dem Fischereischein.
• Sie bezahlen die Gebühr für den Fischereischein und
die Fischereiabgabe.
• Der Fischereischein wird an Sie ausgegeben.

Bearbeitungsdauer sofort

Frist Der Fischereischein wird im Regelfall auf Lebenszeit
ausgestellt.

weiterführende
Informationen

https://www.hamburg.de/service/info/111100709/
https://www.hamburg.de/service/suche/?query=erlaub
nis+zum+fischen
https://www.hamburg.de/service/info/11400262/
https://www.hamburg.de/service/info/11400262/
https://www.hamburg.de/go/17584
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/beho
erden/behoerde-fuer-wissenschaft-forschung-gleichste
llung-und-bezirke/standorte-17584
https://www.hamburg.de/resource/blob/179412/db917
44cc734b91e629e252526a80619/aktuelle-liste-der-priv
aten-ausgabestellen-der-hamburger-fischereiabgabe-d
ata.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12690548/fb730
5eeebcb1b2e20fc8ebe17d8441f/data/aktuelle-liste-der
-privaten-ausgabestellen-der-hamburger-fischereiabga
be.pdf

Hinweise Personen, die noch nicht 15 Jahre alt sind, dürfen auch
ohne Fischereischein mit einer Handangel fischen,
sofern sie von einer volljährigen Person mit gültigem
Fischereischein beaufsichtigt werden. Wird der
Fischereischein an eine minderjährige Person
ausgestellt, muss der Fischereischein nach Vollendung
des 18. Lebensjahres erneuert werden.
Fischereischeine für Personen ohne Wohnsitz in
Deutschland (Touristen) und Berufsfischer werden von
der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und
Agrarwirtschaft (BUKEA) ausgestellt. (siehe Formulare,
Services & Links) Die Fischereischeine der anderen
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deutschen Bundesländer, für die das Ablegen einer
Prüfung notwendig ist, werden in Hamburg anerkannt.
Auskünfte über für das Angeln berechtigte Gewässer
erteilt der Angelsport-Verband Hamburg e.V. (siehe
Formulare, Services & Links).

Rechtsbehelf Klage

Kurztext • Wer fischen oder angeln möchte, benötigt einen
Fischereischein
• Fischereischein muss beantragt werden
• Man muss den Fischereischein immer dabei haben,
wenn man fischt oder angelt und zusammen mit einem
Ausweisdokument und einem Nachweis für die
Zahlung der Fischereiabgabe vorzeigen

Ansprechpunkt Wenn Sie die für Ihr Anliegen genaue zuständige Stelle
ermitteln wollen, folgen Sie bitte dem Link zum

Hamburg Service

Zuständige Stelle Hamburg Service

Formulare

Ursprungsportal Hamburg Service, Hamburg Service (Currently this link
is only available in german)
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